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Schülerinformation zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab der 18. Kalenderwoche 
 
Sehr geehrte Schülerinnen und sehr geehrte Schüler, 
 
auf der Grundlage der Allgemeinen Verfügung der Landesregierung zum Besuch von Schulen zur Ein-
dämmung der Atemwegserkrankung COVID -19/Übertragung von SARS-CoV-2 und dem Hygieneplan 
Corona für die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern vom 17.04.2020 haben wir wesentliche Entschei-
dungen getroffen um den Unterrichtsbeginn ab dem 27.04.2020 vorzubereiten. 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen wichtige Informationen zukommen lassen.  
 
Welche Klassen werden in der 18. Kalenderwoche beschult?  

- Abteilung Gesundheit 
o KAH 91   
o PFF 91 
o GKP 72 und GKP 73 
o MFA 71 
o MTL 71  
o MTR 71  
o PHY 71 
o ZFA 71  

 
- Abteilung Gewerbe 

o PTA 81)       
o FRI 82    

 
- Abteilung Sozialwesen 

o SOA 81, 82, 83, 84, 95v 
o SOAb81 
o ERZb61,  
o ENZ 71 

 
mündliche Prüfungen und Konsultationen: 

o HEP 81 
o ERZ 81, 82, 83 

 
Die Beschulung weiterer Klassen wird wochenweise festgelegt. Alle Klassen werden rechtzeitig infor-
miert, wann für sie der Unterricht stattfindet. 
 
Wie ist die Klassenstärke pro Raum? 
Die   Klassenstärke darf maximal 15 Schüler pro Raum betragen. Klassen mit höherer Schülerzahl werden 
geteilt. 
 
Die Schüler werden durch die Klassenleiter*innen in zwei Gruppen eingeteilt bzw. bestehende Gruppen 
werden beibehalten (Gruppe A, Gruppe B).  Die Klassenleiter informieren Sie über die Klassenteilung.  
 
Wie erfolgt die Stundenplanung? 
Es wird einen Sonderplan geben, der separat auf der Homepage veröffentlicht werden soll. Die Installati-
onen dazu werden momentan vorbereitet. 
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Wir gehen davon aus, dass bis zum Schuljahresende der alte Stundenplan nur noch eine Orientierung ist 
für die Klassen, die nicht in der Schule beschult werden, sondern Aufgaben erhalten oder praktische 
Ausbildung absolvieren. Wie dies zu regeln ist, wird derzeit geklärt. 
 
Für die Beschulung werden wochenweise Pläne erstellt, dabei werden die folgenden Grundsätze gelten: 

o für versetzte Pausen planen wir einen versetzten Beginn des Unterrichts (Start ab 1. 
Stunde bzw. Start ab 2. Stunde) 

o es wird nur in Doppelstunden unterrichtet 
o die Pausenzeiten werden verändert 

 
Wie setzen wir die Vorgaben der Allgemeinen Verfügung und des Hygieneplans um? 

- zur Teilnahme am Unterricht verweise ich auf den Hygieneplan des Ministeriums vom 
17.04.2020:  
„6. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID- 19-KRANKHEITS-
VERLAUF 
 
Dazu zählen … Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen, insbesondere:  

- Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 
- chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD, Mukoviszidose).  
- chronischen Lebererkrankungen  
- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  
- Krebserkrankungen  
- ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 
beeinflussen und herabsetzen können, z. B. Cortison)  

- neurologisch bedingte systemische Muskelerkrankungen  
 
Punkt 6 d.): 
Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren der genannten Vorerkrankungen lei-
den, können auf Antrag bei der unteren Schulaufsichtsbehörde zu Hause bleiben (§ 48 Absatz 2 
SchulG M-V). Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Erziehungsberechtigte, Geschwisterkin-
der) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.“  

  
Bitte beachten Sie, dass Sie bei vorliegenden Gründen einen Antrag an die Schulaufsicht stellen 
müssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenleiter*innen oder Abteilungsleiterinnen. 

 
- Schüler werden aufgefordert, sich mit ausreichenden Atemschutzmasken auszustatten, es müs-

sen keine professionellen Masken sein 
o Sie können diese zum eigenen Schutz tragen 
o Sie werden verpflichtet, diese zu tragen, wenn Lehrer*innen – besonders auch aus den 

Risikogruppen - dieses verlangen 
- Alternativ können auch Tücher genutzt werden, die eng genug anliegen und den Bereich der 

Nase und des Mundes ausreichend abdecken. 
 

- Pausen  
o alle Schüler müssen in den Pausen die Unterrichtsräume verlassen und ins Freie gehen, 

Abstandsregeln sind zu beachten 
o die Fachlehrer schließen die Unterrichtsräume für die Zeit der Pausen zu, bei Regen wird 

es gesonderte Regelungen geben 
o in den Pausen werden die Räume gut gelüftet 
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- Toilettennutzung 
o Schüler*innen sind aufgefordert bei der Benutzung der Toiletten und Waschräume be-

sonders auf die Einhaltung der Hygienerichtlinien zu achten. Waschen Sie sich gründlich 
und mit Seife die Hände und trocknen Sie diese gründlich ab. Betreten Sie die Räume 
nur, wenn ausreichend Platz ist und achten Sie auf das Einhalten von Abständen, auch 
wenn das in den Räumen schwer möglich ist 

o die Benutzung von Desinfektionsmittel ist nicht vorgeschrieben 
 
Wie erfolgt der Informationsfluss? 

- die Lehrkräfte werden regelmäßig per E-Mail informiert und geben Informationen an die Schüler 
weiter 

- Homepage 
o weiterhin stellen wir relevante Informationen auf die Homepage  
o auf die Homepage kommen jetzt z.B. der Hygieneplan und die Allgemeinverfügung vom 

17.04.2020 aus dem BM 
- bitte vermeiden Sie unnötige Anrufe in den Sekretariaten.  

 
Welche weiteren Informationen gibt es? 

- Schulfahrten 
o Alle Schulfahrten bis zum 31.07.2020 werden storniert. 

 
Ich bin davon überzeugt, dass wir zusammen die Phase gut gestaltet bekommen und es gemeinsam 
schaffen, die Ausbildung in den verschiedenen Berufen weiterzuführen und zum erfolgreichen Abschluss 
zu bringen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und vertraue auf Ihr einsichtsvolles und besonnenes Handeln.  
 
Bleiben sie gesund und achten Sie gut auf sich und auf andere. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. C. Wossidlo 
Schulleiterin 


